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Sachkundenachweis für Kaninchenhalter  
 
Seit 10.02.2015 ist nach § 35a Tierschutz-Nutztierhaltungsverordnung (TierSchNutztV) 
ein Sachkundenachweis für die Kaninchenhaltung/-züchtung zu Erwerbszwecken vorge-
schrieben. Neben spezialisierten Betrieben können auch Rasse- und Hobbykaninchen-
züchter von der Regelung betroffen sein. 
 
Kriterien für das Vorliegen von Erwerbszwecken bei Rasse- und Hobbykaninchenzüchtern 
 
- Haltung und/oder Zucht von Kaninchen über den eigenen Bedarf  hinaus 

(z.B. mehr als ca. 50 Schlachttiere im Jahresdurchschnitt) 
 
- Abgabe von Kaninchenfleisch, Schlachttieren oder Nutzkaninchen in größerem Umfang  

gegen Entgelt  
 
- Regelmäßige Gewinnung von Kaninchenfleisch und Vermarktung über (Wochen-)  

Märkte, Hofläden oder sonstigen Einzelhandel  
 
Voraussetzungen für die Erteilung des Sachkundenachweises 
 
- abgeschlossene Berufsausbildung als Landwirt/Tierwirt oder  

Studium der Landwirtschaft oder Tiermedizin 
 
- Prüfungsbescheinigung nach § 35a TierSchNutztV  

(die Prüfung kann bei Bedarf durch die Veterinärbehörde am Wohnsitz erfolgen)  
 
- Nachweis der mindestens 3-jährigen eigenverantwortlichen Haltung eines Kaninchen-

bestandes ohne tierschutzrechtliche Beanstandungen 
 
- Bescheinigung der mindestens 3-jährigen aktiven Mitgliedschaft in einer Züchterverei-

nigung oder einem Kleintierzüchterverein 
 
Der Sachkundenachweis ist bei der Veterinärbehörde am Wohnsitz zu beantragen. Das 
Antragsformular des Ostalbkreises ist auf folgender Internetseite eingestellt:  
 
www.veterinaerwesen.ostalbkreis.de Rubrik „Tierschutz“ / „Halten von Tieren“ 
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